DEVFP zertifiziert nach dem CFP jetzt auch den „Estate Planner“
ebs Finanzakademie und HfB für neue Studiengänge akkreditiert
Der DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e. V., Frankfurt, nimmt nun auch die Estate Planner unter sein Dach. „Estate Planning ist Finanzplanung – zu Ende gedacht“, sagt dazu Vorstandsmitglied Prof. Dr. Rolf Tilmes. Estate Planning ist die Planung der Vermögensnachfolge und der Vermögensgestaltung im privaten und unternehmerischen Bereich – sowohl im In- wie im Ausland. Im Hinblick auf die kaum vorstellbare Summe von einer Billion Euro Vermögen, das nach Berechnungen des DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in den nächsten sieben Jahren vererbt wird, ist Estate Planning der Markt der Zukunft für Finanzplaner. Ob Vermögen ungeschmälert auf die nächste Generation übergehen, ob Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen und prosperieren können oder aus Liquiditätsmangel in den Konkurs abdriften, hängt in hohem Maße von Entscheidungen ab, die heute getroffen werden.
Die beiden Weiterbildungsinstitute, die bereits das zwingend vorgeschriebene berufsbegleitende Studium zur Erlangung des CFP-Zertifikats (Certified Financial Planner®) durchführen, bieten auch das Zusatzstudium zum „Estate Planner“ an. Die Studiengänge wurden vom DEVFP anerkannt und akkreditiert. Die ebs FINANZAKADEMIE bietet Estate Planning-Studiengänge bereits seit 2001 auf dem Campus der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Intern. University Schloß Reichartshausen in Oestrich-Winkel an. Die HfB Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt, hat den Estate Planner ebenfalls in ihr Weiterbildungs-Programm aufgenommen.
Der DEVFP nimmt die Erweiterung seines Aufgabenbereichs zum Anlass, um sich in FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. umzubenennen. Die Mitglieder-Organisation der deutschen CFP® Certified Financial Planner® trägt damit als erste der 20 internationalen CFP-Organisa​tionen den 

für alle verbindlich vereinbarten Namen: Financial Planning Standards Board, jeweils mit dem Land als Namenszusatz. Das FPSB ist der internationale 
Lizenznehmer an den markenrechtlich geschützten Bezeichnungen CFP und Certified Financial Planner. Die Namens​änderung tritt nach Eintrag ins Vereinsregister in Kraft, die bereits im Sommer beantragt wurde.

Certified Financial Planner werden weltweit nach den gleichen strengen Kriterien zertifiziert. Bewerber in allen Ländern müssen die gleichen Bedingungen erfüllen, die in den „4-E“-Regeln zusammengefasst sind: Edu​cation (einjähriges Spezial-Studium), Examination (Prüfungen als Finanzplaner), Experience (berufliche Erfahrung auf dem Gebiet Finanzdienstleistungen, speziell aber Finanzplanung) und Ethics (Befolgung der strengen ethischen Berufsregeln). In Deutschland müssen sich die Bewerber einer 180-minütigen Zentralprüfung des Verbands stellen, in der alle relevanten Sachgebiete abgeprüft werden, die zur Grundlage fachgerechter Finanz- und Vermögensplanung zählen.

Zusätzlich zu den Aufgaben für die deutschen CFP wird der Verband unter seinem neuen Namen auch die Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner vornehmen. Die fundierten Kenntnisse über die Planung der Vermögensnachfolge, des Vermögenstransfers und der Vermögensgestaltung im privaten sowie im unternehmerischen Bereich im In- und Ausland ist die Sonder-Qualifikation der Estate Planner. Der Zusatz „Foundation Planner“ beschreibt die speziellen Kenntnisse, die zur Einrichtung von Stiftungen benötigt werden. Mehr als 250 Estate Planner haben in den letzten zwei Jahren bereits das Zusatzstudium absolviert.
In ganz Deutschland gibt es derzeit 974 CFP, in Europa zirka 3.100. International umfasst der Kreis der Certified Financial Planner rund 92.000 Finanzdienst​leister. CFP-Organisationen gibt es von den USA über Kanada bis Japan, Australien, Indien und Brasilien sowie in fünf europäischen Ländern.
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